
Drucksachen
der Bezirksverordnetenversammlung Neukölln von Berlin
XXI. Wahlperiode

Ursprung: Antrag
Ursprungsinitiator: AfD, Potthast, Julian

Drs. Nr.:
TOP Nr.:

1804/XXI

Beratungsfolge:
Datum Gremium Sitzung Beratungsstand

28.05.2025 BVV BVV/040/XXI überwiesen
02.07.2025 Ord Ord/028/XXI vertagt
18.09.2025 Ord Ord/029/XXI vertagt
19.11.2025 Ord Ord/031/XXI im Ausschuss abgelehnt
10.12.2025 BVV BVV/047/XXI in der BVV abgelehnt

Beschlussempfehlung - 2. Lesung

Berliner Sauberkeitsoffensive – Null Toleranz gegenüber Müll, Verschmutzung und Vandalismus 
in Neukölln

Der Ausschuss für Ordnung empfiehlt der Bezirksverordnetenversammlung die Ablehnung des Antrages in 
folgender Fassung:

Die Bezirksverordnetenversammlung möge beschließen:

Das Bezirksamt Neukölln wird gebeten, sich bei den zuständigen Senatsverwaltungen für die Umsetzung 
der gesamtstädtischen Strategie zur konsequenten Bekämpfung von illegaler Müllentsorgung, Verschmut-
zung und Vandalismus einzusetzen. Darüber hinaus sollen spezialisierte mobile Teams eingerichtet wer-
den, deren Aufgabe es ist, illegale Müllablagerungen umgehend zu beseitigen und Täter zu identifizieren. 
Die Bußgelder für illegale Müllablagerungen sowie Sachbeschädigungen durch Graffiti und Vandalismus 
sollen deutlich erhöht werden. Ergänzend dazu sollen berlinweit weitere Aufklärungs- und Sensibilisierungs-
kampagnen durchgeführt werden, um das Bürgerverhalten im Umgang mit dem öffentlichen Raum nach-
haltig zu verbessern.

Berlin-Neukölln, den 10.12.2025 Vorsteher/in, Herr Schulze, Karsten
(Antragsteller, Fragesteller bzw. Berichterstatter)

Abstimmungsverhalten: CDU SPD Grüne Die Linke AfD Frklose
☐ über Konsensliste JA ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐
☐ Einstimmig NEIN ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

ENTH. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ergebnis:
☐ beschlossen mit Änderung ☐ Kenntnis genommen ☒ abgelehnt ☐ gewählt
☐ zurückgezogen ☐ vertagt ☐ gegenstandslos
☐ überwiesen in den Ausschuss für (federführend)
☐ zusätzlich in den Ausschuss für 
☐ beantwortet ☐ schriftlich
☐ GB I/BzBm ☐ GB II/BiKuSport ☐ GB III/Ord ☐ GB IV/StadtUmVer ☐ GB V/SozGes ☐ GB VI/Jug


